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Abbildung 2 
Evolution der Automatisierung und Vernetzung 

 

Quelle: [10, S. 10] 
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2. Übergang / Routen zur Automatisie-

rung 

Die Entwicklung des automatisierten Fahrens wird 

voraussichtlich darauf hinauslaufen, dass Fahrzeuge 

irgendwann vollständig automatisiert unterwegs 

sind. Die Entwicklung von höhergradig automati-

sierten Fahrzeugen kann jedoch über unterschiedli-

che Szenarien verlaufen. Beiker beschreibt 3 Einfüh-

rungsszenarien [22]. Sie sind in Abbildung 3 sche-

matisch dargestellt: 

 Evolutionäres Szenario: Die Automobil- 

industrie entwickelt die Fahrassistenzsysteme 

weiter. Diese werden zunehmend eingesetzt 

und die Fahrzeugautomatisierung erfolgt 

schrittweise mit entsprechend abnehmender 

Fahraufgabe für den Fahrer. 

 Revolutionäres Szenario: Automobilfremde 

Technologiefirmen in der IT-Branche (z. B. 

Google) erachten das automatisierte Fahren als 

neues Geschäftsfeld ihrer Kernprodukte (z. B. 

Generieren und Anbieten von Kartenmaterial, 

Mobilitätssektor für vernetztes Leben erschlies-

sen, Personen- und Warentransport). Sie stre-

ben keine kontinuierliche Weiterentwicklung 

der FAS an, sondern den Sprung von heutigen 

fahrergeführten Fahrzeugen hin zum vollauto-

matisierten oder zumindest hochautomatisier-

ten Fahren. Eingesetzt wird die sogenannte 

künstliche Intelligenz, d. h. lernende Systeme, 

die über die Zeit ihre Funktionen verbessern 

bzw. das Verhalten und die Präferenzen des 

Nutzers erlernen können. Dies ist in der Auto-

mobilindustrie eher unüblich [22]. 

Aktuelle Entwicklungen zeigen aber, dass sich nicht 

nur automobilfremde Technologiefirmen, sondern 

auch einzelne Fahrzeughersteller auf dem revolutio-

nären Weg zur Automatisierung befinden. Sowohl 

Ford wie Volvo geben an, die Automatisierungsstufe 

3 überspringen und direkt Fahrzeuge der Stufe 4 

entwickeln zu wollen. Als Begründung geben sie an, 

es sei unrealistisch, vom Fahrer zu erwarten, dass er 

das Fahrzeug auf Stufe 3 jederzeit vollständig und 

sicher übernehmen könne. Deshalb sei es nicht 

möglich, Stufe 3 sicher zu gestalten [23,24]. 

 Transformatives Szenario: Neu gegründete 

Firmen im Hochtechnologiesektor, aber auch 

Mobilitätsdienstleister oder Gemeinden verfol-

gen das Ziel, die Vorteile der Individualmobilität 

(Unabhängigkeit und Flexibilität) mit denen des 

öffentlichen Personentransports (Energieeffi- 

zienz und Raumökonomie) zu kombinieren. 

Verfolgt werden häufig Angebote für die soge-

nannte erste bzw. letzte Meile (langsam fah-

rende und gebietsbeschränkte Fahrzeuge, die 

das privat genutzte Auto oder den ÖV komple-

mentieren). Beispiele dafür wären die Erweite-

rung des ÖV an Orten, wo ein fahrplanmässiger 

Betrieb aus infrastrukturellen oder finanziellen 

Gründen nicht möglich ist, oder ein Shuttle-

dienst von einem Parkplatz am Stadtrand in die 

Stadt. Die Fahrzeuge könnten per Smartphone-

App angefordert werden (Vehicle-on-Demand). 

Die Fahrzeuge werden durch geschultes Fach-

personal betrieben bzw. überwacht oder  

Abbildung 3 
Einsatzmöglichkeiten für das automatisierte Fahren nach Auto-
matisierungsgrad und Einsatzgebiet 

 

Quelle: [22, S. 207] 
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zumindest regelmässig überprüft. Aufgrund des 

begrenzten Einsatzgebietes und der geringen 

Fahrgeschwindigkeit ist dieses Szenario einfa-

cher umsetzbar als die anderen beiden, weshalb 

es in begrenztem Umfang schon bald erfolgen 

kann [22]. 

Automatisierungsgrad und Umfang des Einsatzge-

biets unterscheiden sich zwischen den drei Szena-

rien. Das evolutionäre Szenario ist auf ein unbe-

grenztes Einsatzgebiet ausgerichtet (z. B. alle Auto-

bahnen, jede Parklücke), die Automatisierung aber 

zunächst vergleichsweise begrenzt. Beim revolutio-

nären und transformativen Szenario ist hingegen 

davon auszugehen, dass sie relativ bald einen sehr 

hohen Automatisierungsgrad aufweisen, dies je-

doch vorerst nur in einem begrenzten Einsatzgebiet 

(z. B. in bestimmten Stadtteilen oder im Umfeld ei-

nes Einkaufszentrums). Es ist anzunehmen, dass die 

Einführungszeitpunkte zwischen den Szenarien va-

riieren. Vermutlich werden höhergradig automati-

sierte Fahrzeuge zuerst im transformativen Szenario 

öffentlich eingeführt, danach im revolutionären und 

zuletzt im evolutionären Szenario. Die Einsatzge-

biete würden dabei von lokaler über regionale bis 

hin zu globaler Reichweite wachsen. Bisher scheinen 

die Entwicklungen dieser Szenarien noch weitestge-

hend unabhängig voneinander abzulaufen. Für die 

Einführung des höhergradig automatisierten Fah-

rens können aber Synergien erschlossen werden 

(v. a. Infrastruktur, Akzeptanz der Öffentlichkeit) 

[22]. 

3. Zeithorizont 

Es existieren viele Schätzungen, wann die unter-

schiedlichen Automatisierungsgrade im alltäglichen 

Strassenverkehr eingeführt werden. Generell wird 

davon ausgegangen, dass hohe Automatisierungs- 

stufen (Stufen 3 und 4) erst in begrenzten Gegen-

den mit tiefer Geschwindigkeit (Parkieren, Stau- 

situationen auf Autobahnen) und/oder spezifischer 

Infrastruktur (z. B. geschützte Fahrspuren auf Auto-

bahnen) zum Einsatz kommen [2,14,20]. Diese Sys-

teme dürften gemäss Prognosen in den frühen 

2020er-Jahren auf dem Markt sein [2].  
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Wann vollautomatisierte (Stufe 4) oder fahrerlose 

(Stufe 5) Fahrzeuge, die auf öffentlichen Strassen im 

Mischverkehr fahren können, entwickelt und ver-

kauft werden, kann derzeit nicht seriös abgeschätzt 

werden. Es wird vermutet, dass dies nicht vor 2030 

der Fall sein wird [2,10,13]. Zudem gilt es zu beach-

ten, dass es danach Jahrzehnte dauern wird, bis 

diese Fahrzeuge die gesamte europäische Fahrzeug-

flotte durchdrungen haben. Es wird also eine lange 

Übergangsphase geben, in der Fahrzeug der ver-

schiedenen Automatisierungsstufen im Strassenver-

kehr unterwegs sind [14]. 

Eine Übersicht über die von der ERTRAC erwartete 

zeitliche Entwicklung verschiedener FAS in Perso-

nenwagen (evolutionäres Szenario) hin zum auto-

matisierten Fahren gibt Abbildung 4.  

Auf dem Weg zum hochautomatisierten Fahren 

muss jedoch noch eine Vielzahl von Aufgaben be-

wältigt werden. Die European Technology Platform 

on Smart Systems Integration (EPoSS) hat in Zusam-

menarbeit mit diversen Stakeholdern aus Industrie 

und Wissenschaft einen europäischen Fahrplan 

(Roadmap) erstellt, der aufzeigt, welche Aktivitäten 

Quelle:  

Abbildung 4 
Entwicklungspfad des automatisierten Fahrens für Personenwagen 

 
Quelle: [17, S. 10] 
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in welchen Aktivitätsfeldern unternommen werden 

müssen, damit Fahrzeuge der Automatisierungs-

stufe 3 in Städten eingesetzt werden können. Abbil-

dung 5 gibt einen groben Überblick über die identi-

fizierten Aktivitätsfelder, Meilensteine und Tätigkei-

ten. Detaillierte Fahrpläne für die einzelnen Aktivi-

tätsfelder können in der Publikation von EPoSS ein-

gesehen werden [20].  

Die Abgabe von Prognosen zur zeitlichen Entwick-

lung des vollautomatisierten bzw. fahrerlosen Fah-

rens auf öffentlichen Strassen ist aus verschiedenen 

Gründen kaum möglich. Einerseits bestehen diverse 

Hindernisse, die die Entwicklung bremsen könnten. 

Dazu zählen bisher ungeklärte Fragen bezüglich 

Fahrzeugzulassung, Datenschutz und ethischen As-

pekten. Weiter ist unklar, ob in der Bevölkerung 

überhaupt ein ausreichend grosses Ausmass an Ak-

zeptanz und Vertrauen gegenüber vollautomatisier-

ten Fahrzeugen gewonnen werden kann [13,14]. Es 

ist daher völlig offen, ob überhaupt eine hinreichend 

grosse Nachfrage nach vollautomatisierten und/ 

oder fahrerlosen Fahrzeugen bestehen wird. Selbst 

bei hoher Akzeptanz in der Bevölkerung ist davon 

auszugehen, dass es immer Menschen gibt, die sel-

ber fahren wollen (mit unterschiedlicher Motivation) 

und dies auch tun, wenn es gesetzlich nicht verbo-

ten ist. So lange dies möglich ist, ist deshalb von ei-

nem gemischten Verkehr auszugehen [13]. Und 

nicht zuletzt ist es generell schwierig, Prognosen 

über neue Technologien und deren Anwendung ab-

zugeben. Beides sind soziale Prozesse, die nicht vor-

herbestimmt sind, vielfältig gestaltet werden kön-

nen und auch umkehrbar sind [25].   

Abbildung 5 
Struktur der Roadmap mit Meilensteinen, Aktivitätsfeldern und notwendigen Tätigkeiten zur Ermöglichung des hochautomatisierten 
Fahrens in Städten 

 
Quelle: [20, S. 21] 
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III. Sicherheitseffekte

1. Positive und negative Sicherheitsef-

fekte 

Das heutige Verkehrssystem stellt hohe Anforderun-

gen an die Wahrnehmung, Informationsverarbei-

tung, Reaktionsschnelligkeit und Selbstkontrolle der 

Lenkenden. Es erstaunt daher nicht, dass der 

Mensch mit seinen Schwächen eine sehr häufige 

und wichtige Unfallursache (im Sinne von Fehler am 

Anfang der Kausalkette) darstellt [4]. Von der zu-

nehmenden Automatisierung und Vernetzung der 

Fahrzeuge wird eine deutliche Reduktion der Ver-

kehrsunfälle erhofft, insbesondere jener, die auf 

menschliches Fehlverhalten zurückzuführen sind 

(z. B. unangepasste Geschwindigkeit, Vortrittsmiss-

achtungen, Fahren im angetrunkenen Zustand) [13]. 

Beim fahrerlosen Fahrzeug wird der Mensch voll-

ständig durch die Technik ersetzt, sodass (zumindest 

theoretisch) alle Unfallursachen aufseiten des Len-

kers eliminiert werden.  

Aber auch von Fahrzeugen der unteren Automati-

sierungsstufen wird erhofft, dass sie menschliches 

Fehlverhalten reduzieren und somit einen erheb-

lichen Beitrag zur Verkehrssicherheit leisten können. 

Viele FAS können den Lenker entlasten, Informatio-

nen schneller und zuverlässiger erkennen und verar-

beiten sowie adäquater reagieren als der Mensch 

[26].  

Neben den erhofften positiven Effekten der zuneh-

menden Automatisierung werden aber auch nega-

tive Effekte auf die Verkehrssicherheit befürchtet. 

Diskutiert werden verschiedene neue Risiken, die 

aufgrund der Einführung der Systeme auftreten 

könnten. So können zum Beispiel FAS dazu führen, 

dass sich der Lenker anders verhält als ohne das FAS 

(z. B. schneller fahren wegen ACC) oder es kann zu 

einer Überforderung kommen, wenn er die Fahr-

zeugführung vom System wieder übernehmen 

muss. Diese psychologischen Probleme des Fahr-

zeuglenkers mit der Automation werden in Kapi-

tel IV, S. 19, ausführlicher behandelt. 

Denkbar sind aber auch Probleme der Lenker von 

konventionellen Fahrzeugen. Sind die ersten 

selbstfahrenden Autos auf dem Markt, ist von einer 

langen Übergangsphase auszugehen, in der kon-

ventionelle und selbstfahrende Autos die Strasse tei-

len und interagieren. Ein mögliches Problem besteht 

darin, dass Lenkende konventioneller Fahrzeuge Er-

wartungen an das Verhalten anderer Fahrzeuge ha-

ben, die selbstfahrende Fahrzeuge vielleicht nicht 

erfüllen. Oft wird auch aufgrund des Feedbacks an-

derer Lenker (via Blickkontakt) gehandelt. Dieses 

würde bei der Interaktion mit selbstfahrenden Fahr-

zeugen fehlen. Dadurch könnte sich die Sicherheits-

lage im Strassenverkehr gar verschlechtern, zumin-

dest für die Insassen der konventionellen Fahrzeuge 

[27]. 

Neben negativen Sicherheitseffekten aufgrund von 

menschlichen Schwierigkeiten könnten auch tech-

nische Risiken die Verkehrssicherheit beeinträchti-

gen. Es wäre möglich, dass mit wachsender Kom-

plexität der Systeme die Zahl der durch technische 

Mängel der Fahrzeuge verursachten Unfälle zu-

nimmt, insbesondere mit steigendem Alter der Fahr-

zeuge [13]. Auch manipulative Eingriffe in die IT-Sys-

teme (Hacking) der Fahrzeuge können die  
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Sicherheit gefährden und sind nicht auszuschliessen 

[28]. 

2. Herausforderungen bei der Ab-

schätzung der Sicherheitseffekte 

Die Bestimmung von Sicherheitseffekten aufgrund 

der zunehmenden Automatisierung und Vernet-

zung stellt eine grosse Herausforderung dar. Es gilt, 

eine Vielzahl an Annahmen zu treffen und metho-

dische Einschränkungen zu beachten. So müssen ei-

nerseits Annahmen zum Anteil der automatisier-

ten Fahrleistung mit entsprechenden Funktions-

grenzen wie auch zur gesamten Verkehrssitua-

tion getroffen werden [29]. Dabei ist mit verschie-

denen nichtlinearen Effekten in Abhängigkeit des 

Durchdringungsgrads der Automatisierung zu rech-

nen. Möglicherweise ergeben sich bei einigen FAS 

schon bei geringer Verbreitung positive Sicherheits-

effekte (z. B. Intelligent Speed Adaption ISA). Bei an-

deren FAS könnten sich positive Effekte jedoch erst 

bei hohem Ausrüstungsgrad einstellen, bei tiefem 

Ausrüstungsgrad (Hybridverkehr) hingegen negative 

Effekte. In Bezug auf vollautomatisierte bzw. fahrer-

lose Fahrzeuge könnte es in den frühen Jahren nur 

wenig Mischflächen mit konventionellen Fahrzeu-

gen geben (homogenere Verkehrsumwelt), über die 

Jahre bei einer Ausweitung der zulässigen Gebiete 

dann aber zu vermehrten Interaktionen und hetero-

gener Verkehrsumwelt kommen [2]. Und nicht zu-

letzt gilt es zu beachten, dass auch andere Verkehrs-

teilnehmer (z. B. Fussgänger) Unfälle verursachen. 

Diese werden von Fahrzeugen der höheren Auto-

matisierungsstufen nicht immer kompensiert wer-

den können [27]. Möglich wäre zudem, dass andere 

Verkehrsteilnehmer ihr Verhalten in Gegenwart von 

hochautomatisierten Fahrzeugen ändern, beispiels-

weise infolge von Verständigungsschwierigkeiten  

oder weil sie versuchen auszunützen, dass hoch- 

automatisierte Fahrzeuge der Sicherheit immer 

oberste Priorität zuweisen (z. B. vermeintliches 

Recht erzwingen). Dies könnte zu neuen Unfallty-

pen und Unfallursachen führen [30]. Die Hoffnung, 

mit selbstfahrenden Fahrzeugen würde sich die An-

zahl der Verkehrstoten auf null reduzieren lassen, 

dürfte sich daher nicht erfüllen [27].  

Für die Abschätzung des Sicherheitspotenzials von 

automatisierten Fahrzeugen müssen zudem sowohl 

die Gesamtleistungsfähigkeit der Maschine wie 

auch jene des Menschen differenziert analysiert 

und einbezogen werden. In einigen Arbeiten wird 

das maximal erreichbare Potenzial der betrachteten 

Automatisierungsstufe (Einbezug aller Unfälle, auf 

die ein System Einfluss haben kann) für die Prognose 

der Sicherheitseffekte verwendet. Die tatsächlich re-

sultierende Wirkung des Systems kann aber deutlich 

davon abweichen, denn sie hängt auch von den 

Funktionsgrenzen und technischen Mängeln des 

Systems wie auch vom Verhalten des Fahrers ab 

[29]. Zurzeit besteht jedoch noch sehr grosser For-

schungsbedarf darin, wie automatisierte Fahrzeuge 

in realen Fahrbedingungen abschneiden [2]. Studien 

mit Fahrsimulatoren sind nicht ausreichend, da sie 

die taktische Perspektive oft nicht berücksichtigen. 

So deutete beispielsweise eine Simulatorstudie auf 

langsamere Reaktionszeiten beim Fahren mit ACC 

hin, im Feldtest reagierten die Lenker mit ACC aber 

schneller als ohne. Möglicherweise nutzten sie das 

System in Realität also unter anderen Bedingungen 

als im Simulator [31]. 

Die Abschätzung der Gesamtleistungsfähigkeit des 

Menschen ist sehr komplex. Auf der einen Seite kön-

nen FAS menschliche Schwächen ausgleichen. Auf 

der anderen Seite verfügt der Mensch über Stärken, 

bei denen heute noch unklar ist, ob und wann die 

Technik je zu diesen Leistungen fähig sein wird (z. B. 
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Interpretation komplexer Verkehrssituationen, auf 

unbekannte Situationen reagieren, prädiktives Wis-

sen und erfolgreiches Vermeiden von Unfällen) 

[13,29]. Die Leistungsfähigkeit des Menschen dürfte 

in Prognosen oft unterschätzt werden [29]. Neben 

der allgemeinen Leistungsfähigkeit des Menschen 

sollten auch negative Verhaltensanpassungen des 

Lenkers infolge der Einführung der Systeme berück-

sichtigt werden (z. B. verlangsamte Reaktion wegen 

verminderter Vigilanz, schneller fahren wegen 

ACC). Des Weiteren wären zielgruppenspezifische 

Unterschiede in der Wirkung von FAS möglich. Vom 

hochautomatisierten Fahren profitieren vielleicht vor 

allem ältere Lenker, während jüngere Lenker durch 

die Systeme Nachteile haben, weil sie sich zu wenig 

Fahrerfahrung aneignen können [2].  

Inwiefern letztendlich die Maschine die Gesamtleis-

tungsfähigkeit des Menschen punkto Sicherheit 

übertreffen wird, wird erst die Zukunft zeigen. Sivak 

und Schoettle haben 4 verschiedene, theoretische 

Szenarien aufgezeigt. Sie sind in Abbildung 6 dar-

gestellt. Die durchgezogene Linie repräsentiert die 

kilometerbezogene Getötetenrate der Insassen von 

konventionellen Fahrzeugen nach Alter des Lenkers. 

Sie verläuft u-förmig, mit erhöhtem Risiko bei den 

jüngsten und den ältesten Lenkern. Bei selbstfah-

renden Fahrzeugen hat das Alter der Nutzer keine 

Relevanz für die Leistung des Fahrzeugs. Das Risiko 

hängt vielmehr von der Leistungsfähigkeit des 

selbstfahrenden Fahrzeugs ab. Diese ist zurzeit noch 

nicht bekannt. Die gestrichelten Linien symbolisie-

ren vier verschiedene mögliche Getötetenraten für 

Insassen von selbstfahrenden Fahrzeugen. Möglich 

wäre, dass das Risiko generell geringer ausfällt als 

bei menschlichen Lenkern (Fälle 1 und 2). Das Risiko 

eines selbstfahrenden Fahrzeugs könnte aber auch 

auf demselben Niveau liegen wie das Risiko eines er-

fahrenen Lenkers mittleren Alters (Fall 3) oder gar 

darüber (Fall 4). Möglich wäre aber, dass selbstfah-

renden Fahrzeuge mit einer höheren Risikofunktion 

als Fall 3 nicht zugelassen werden. Dass das Risiko 

bei null liegt (Fall 1), erachten Sivak und Schoettle 

als nicht realistisch. Ob es bei Fall 2, 3 oder allenfalls 

4 zu liegen kommt, bleibe abzuwarten. Nicht auszu-

schliessen sei zudem ein erhöhtes Risiko für konven-

tionelle Fahrzeuge während der Übergangsphase 

mit Mischverkehr [13,27]. 

Durch Unterschiede in der Berücksichtigung dieser 

Aspekte und den getroffen Annahmen können 

Prognosen zu den Effekten von einzelnen FAS und 

der zunehmenden Automatisierung sehr unter-

schiedlich ausfallen. Forschungsarbeiten zur Ab-

schätzung der Sicherheitseffekte von automatisier-

ten Fahrzeugen sind allerdings noch rar. Nachfol-

gend werden exemplarisch eine Abschätzung der Si-

cherheitseffekte einzelner FAS sowie der Einführung 

automatisierter Fahrzeuge dargestellt. 

3. Sicherheitsabschätzungen 

Eine Einschätzung der Sicherheitseffekte einzelner 

FAS stammt aus dem EU-Projekt eIMPACT. Die Re-

sultate finden sich in Abbildung 7. Geschätzt wurde 

Abbildung 6 
Getötetenrate pro Fahrdistanz mit konventionellen und selbst-
fahrenden Fahrzeugen als Funktion des Alters des Fahrers/Nut-
zers 

 
Quelle: [27, S. 6] 
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die erwartete Reduktion der Anzahl Todesfälle im 

Jahr 2020 (im Vergleich zu den Unfalltrenddaten für 

2010 und 2020) bei hoher Verbreitung des FAS 

(gelb) sowie wenn alle Autos und Strassen damit 

ausgerüstet wären (rot) [32]. Es gilt anzumerken, 

dass nicht bei allen Systemen Wirksamkeitsnach-

weise bezüglich Unfallreduktion unter realen Bedin-

gungen existieren [33].  

Eines der ersten umfangreicheren Prognosemodelle 

der Sicherheitseffekte der Einführung automati-

sierter Fahrzeugsysteme hat die Daimler-Unfall-

forschung veröffentlicht. Ermittelt wurde das Unfall-

vermeidungspotenzial automatisierter Fahrzeuge 

mittels angenommener Einführungs- und Markt-

durchdringungsszenarien verschiedener Funktionen 

und Stufen des automatisierten Fahrens. Einbezo-

gen wurden nur Unfälle mit Personenschaden in 

Deutschland, bei denen ein PW-Lenker Hauptverur-

sacher war. Allfällige Risiken durch die Automatisie-

rung (z. B. technische Fehler, Fahrer- und Nutzungs-

verhalten) wurden nicht berücksichtigt. Bezogen auf 

die Anzahl aller Unfälle mit PW-Lenkern als Haupt-

verursacher im Jahr 2010 wurde durch die zuneh-

mende Automatisierung der Personenwagen ein 

Rückgang auf 90 % im Jahr 2020, auf 50 % im Jahr 

2050 und eine nahezu vollständige Eliminierung bis 

zum Jahr 2070 prognostiziert. Über die Zeit wird 

eine Veränderung der einzelnen Unfalltypen vorher-

gesagt. Bis 2020 nehmen die Fahrunfälle (Verlust 

der Fahrzeugkontrolle) stark ab, von 2020 bis 2050 

wird eine Abnahme der Unfälle im Längsverkehr er-

wartet und nach 2050 eine Verringerung der Abbie-

geunfälle. Da Unfälle, die nicht durch PW-Lenker 

verursacht werden, in der Prognose unberücksich-

tigt blieben, können auch im Jahr 2070 noch Perso-

nenwagen an Unfällen beteiligt sein, die von ande-

ren Verkehrsteilnehmern verursacht werden [34]. 

Auch Alleinunfälle von anderen Verkehrsteilneh-

menden (v. a. Zweiradfahrende) werden durch die 

Automatisierung der Personenwagen nicht oder 

höchstens beschränkt (z. B. Unfälle infolge Abdrän-

gens durch PW) reduziert werden können.  

  

Abbildung 7 
Erwartete Reduktion der Anzahl Getöteter aufgrund verschiedenster FAS 
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Reduction of fatalities in 2020 (high penetration rate) Potential reduction of fatalities (100% penetration rate)

Legende:

ESC: Electronic Stability Control

ACC: Full Speed Range

EBR: Emergency Braking

LCA: Lane Change Assistant (Warning)

LKS: Lane Keeping Support

NIW: NightVisionWarn

DDM: Driver Drowsiness Monitoring and Warning

SPE: SpeedAlert

Quelle: [32, S. 6], Darstellung bfu 
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Konkrete Sicherheitsabschätzungen der einzelnen 

Automatisierungsstufen, die auch das menschliche 

Verhalten (psychologische Aspekte) berücksichti-

gen, konnten bei der Recherche keine gefunden 

werden. Vollrath geht aber davon aus, dass automa-

tisiertes Fahren nur dann zu einer Erhöhung der Ver-

kehrssicherheit führt, wenn alle Fahrzeuge mit Voll-

automation (von Tür zu Tür) fahren. Automatisiertes 

Fahren auf bestimmten Autobahnabschnitten er-

achtet er hingegen als kaum sicherheitsrelevant, da 

Autobahnfahrten keine relevante Unfallsituation 

darstellen [35]. 
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IV. Psychologische Aspekte der Automatisation

Der Einsatz von FAS führt zu einer veränderten Auf-

gabenteilung zwischen Fahrer und Fahrzeug. Je 

nach Automatisierungsstufe kann dies zu unter-

schiedlichen psychologischen Problemen führen, die 

den erhofften Sicherheitsgewinnen zuwiderlaufen 

können. Die Veränderungen können das Fahrerver-

halten oder die dem Verhalten zugrunde liegenden 

kognitiven Prozesse betreffen. Erst bei fahrerlosen 

Fahrzeugen dürften die menschlichen Schwierigkei-

ten des Fahrzeugnutzers beim Umgang mit der Au-

tomatisation keine Rolle mehr spielen. Nachfolgend 

werden verschiedene psychologische Probleme auf-

gezeigt, die auf dem Weg zum fahrerlosen Fahren 

auftreten könnten. Struktur und Themenfelder ori-

entieren sich an einer Darstellung von Lindberg [36]. 

Die einzelnen Problemfelder können in dieser Über-

sicht nicht eindeutig voneinander abgegrenzt wer-

den.  

1. Fehlendes Situationsbewusstsein 

Mit zunehmender Automatisierung des Fahrzeugs 

wird der Lenker von der direkten Steuerung und 

Kontrolle des Fahrzeugs entkoppelt. Er wird – zu-

mindest phasenweise – aus dem Regelkreis («out of 

the loop») genommen. Dies kann zu Schwierigkei-

ten bei der Aufrechterhaltung eines angemessenen 

Situations- und Systembewusstseins führen 

[37]. Das Situationsbewusstsein umfasst sowohl das 

Erkennen und Verstehen von Umgebungselemen-

ten wie auch die Antizipation deren Entwicklung in 

der nahen Zukunft [30,38]. Ein angemessenes Situa- 

tionsbewusstsein ist notwendig, damit der Mensch 

jederzeit die Fahrtätigkeit vom System übernehmen 

kann [30]. 

Das mangelnde Situationsbewusstsein beim assis-

tierten bzw. automatisierten Fahren kann mit ver-

schiedenen Faktoren zusammenhängen: 

a) Vigilanzminderung 

Der Begriff Vigilanz umschreibt eine generelle Be-

reitschaft, über längere Zeiträume relevante Verän-

derung der Umwelt zu entdecken und richtig darauf 

zu reagieren. Im Bereich des automatisierten Fah-

rens ist sie insbesondere bei der Teilautomation 

(Stufe 2) zentral, da der Lenker bei dieser Automati-

sierungsstufe eine sehr gut funktionierende Auto-

mation überwachen und seltene Fehler rechtzeitig 

entdecken und kontrollieren muss. Studien zeigen, 

dass die Vigilanz bei dieser Art von Aufgabe bereits 

nach 5 Minuten nachlässt und nach ca. 15 Minuten 

deutlich verringert ist [39]. Dies kann bei der Kon-

trollübernahme zu falschen oder verzögerten Reak-

tionen führen. Theoretisch existieren zwar Möglich-

keiten, um die Vigilanzreduktion abzumildern (z. B. 

häufiger Wechsel zwischen Phasen teilautomatisier-

ten und manuellen Fahrens). Sie werden in einem 

Gutachten von Vollrath aber insgesamt als wenig 

überzeugend erachtet, weshalb er empfiehlt, be-

wusst auf die Stufe des teilautomatisierten Fahrens 

zu verzichten und direkt den Übergang zum hoch-

automatisierten Fahren der Stufe 3 (mit möglicher-

weise eigenen, neuen Problemen) vorzunehmen 

[39]. 

b) Falsches mentales Modell / Systemver-

ständnis 

Ein mentales Modell ist die Vorstellung bzw. Reprä-

sentation, die ein Nutzer von einer Funktion oder ei-

nem System hat. Es widerspiegelt sein Verständnis, 
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was das System beinhaltet und wie und warum es 

so funktioniert. Mentale Modelle sind häufig stark 

vereinfacht und können deutlich von der Realität ab-

weichen. Letzteres ist problematisch, denn mentale 

Modelle beeinflussen direkt, wie der Fahrer das Sys-

tem verwendet [40-42]. Hat der Fahrer ein unange-

messenes mentales Modell, kann dies unrealistische 

Erwartungen und ein übermässiges Vertrauen in das 

FAS hervorrufen, was dazu führen kann, dass der 

Fahrer sich zu stark auf das System verlässt [43] oder 

es in Situationen einsetzt, für die es nicht geeignet 

ist [44].  

c) Ungenügendes Systembewusstsein 

Mangelnde Transparenz der Automation (z. B. feh-

lende Statusanzeige), nicht adäquate Systemrück-

meldungen (z. B. schlecht wahrnehmbar) oder der 

komplette Wegfall von Rückmeldungen (z. B. taktile 

Reize vom Lenkrad) können ebenfalls zu einem ver-

minderten Situations- und Systembewusstsein mit 

negativen Folgen auf die Kontrollübernahme führen 

[36,37]. Es wäre beispielsweise möglich, dass ein 

Fahrer aufgrund der fehlenden Statusanzeige über-

sieht, dass er längere Zeit mit übersteuertem Ab-

standsregeltempomat fährt und ungebremst in die 

Kreuzung rollt (vgl. [36]). 

d) Ablenkung 

Informationsdarbietende FAS können zu Ablen-

kungseffekten führen, beispielsweise dadurch, dass 

der Lenker seinen Blick während der Fahrt auf visu-

elle Informationen im Display ausrichten muss. Bei 

einigen Fahrzeugen müssen gewisse Funktionen zu-

dem während der Fahrt via Touchscreen bedient 

werden (z. B. Einschalten von Nebelleuchten oder 

Umluft), was ebenfalls eine visuelle (und vermutlich 

auch kognitive) Ablenkung bedeutet. Darüber hin-

aus können die Systeme den Lenker dazu verlei- 

ten, während der Fahrt fahrfremden Tätigkeiten  

nachzugehen. All dies kann zu Veränderungen im 

Aufmerksamkeitsfokus und damit einem reduzier-

ten Situationsbewusstsein führen [45]. 

2. Beanspruchung 

Die visuelle und die mentale Belastung (Workload) 

sind entscheidende Einflussgrössen auf die Fahrtä-

tigkeit. Sinnvoll ist eine optimale, nicht eine mini-

male oder maximale Belastung. Sowohl Unterforde-

rung wie auch Überforderung sind eine Fehlanfor-

derung. Abwechslungsreiche motorische Tätigkei-

ten werden oft als angenehm fordernd erlebt. Über-

wachungstätigkeiten erfordern dagegen höchste 

Aufmerksamkeit, sind äusserst schwierig, fehleran-

fällig und werden ungern ausgeführt. Automatisier-

tes Fahren, bei dem der Fahrer das System (passiv) 

überwachen und im Notfall übernehmen soll, kann 

deshalb als «Ironie der Automatisierung» [46] 

bezeichnet werden: Systemfunktionen werden auf-

grund der Fehleranfälligkeit des Menschen automa-

tisiert, gleichzeitig soll aber genau dieser Mensch 

das System überwachen und im Notfall von der Ma-

schine übernehmen [30,37]. Dies führt zu einer 

«Überforderung durch Unterforderung». Im Nor-

malfall ist der Mensch unter-, im Notfall aber über-

fordert [30].  

3. Übernahmeproblematik 

Fehlendes Situationsbewusstsein, die Ausübung 

fahrfremder Tätigkeiten, Unter- und Überforderung 

können zu Problemen bei der Übernahme der Fahr-

aufgabe führen. Forschungsarbeiten weisen darauf 

hin, dass bei anders allokierter Aufmerksamkeit 

hohe Übernahmezeiten resultieren können. Je 

nach Bedingung werden Zeiten von 3 bis 10 Sekun-

den diskutiert. [11,30,47]. In einer Fahrsimulator- 

studie des GDV wurden die Übernahmezeiten bei 
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hochautomatisierten Fahrten (Stufe 3) mit jenen bei 

manuellen Fahrten verglichen. Eingesetzt wurden 

unterschiedlich komplexe Übernahmeszenarien und 

Nebenaufgaben. Es zeigte sich, dass 90 % der Fah-

rer nach einer Fahrt mit hoher Ablenkung nach  

3–4 Sekunden das erste Mal den Blick wieder auf 

die Strasse gerichtet haben, nach 6–7 Sekunden die 

Hände wieder am Lenkrad und die Füsse an den Pe-

dalen haben und nach 7–8 Sekunden die Automa-

tion abschalten. Indikatoren für das Situationsbe-

wusstsein sind aber auch der erste Blick in den Spie-

gel und auf die Geschwindigkeitsanzeige. Dies er-

folgte erst nach 12–15 Sekunden, was einer Verzö-

gerung um bis zu 5 Sekunden im Vergleich zur glei-

chen Situation bei einer manuellen Fahrt entspricht. 

Generell wiesen die maximal abgelenkten Fahrer die 

stärkste Verzögerung auf. Im Vergleich zu manuel-

len Fahrern zeigten sich aber auch bei überwachen-

den Fahrern Verzögerungen. Die Autoren fordern, 

dass Fahrer in Übernahmesituationen durch eine 

ausreichende Vorwarnzeit unterstützt werden und 

darüber hinaus in der Situation nach der Übernahme 

durch Sicherheitsfunktionen assistiert werden [47]. 

Da die in verschiedenen Studien eruierten Übernah-

mezeiten stark variieren, kann keine differenzierte 

Aussage gemacht werden, wie viel Zeit das System 

dem Lenker für eine erfolgreiche Übernahme zur 

Verfügung stellen muss. Tendenziell scheint mehr 

Zeit zwar zu einem besseren Übernahmeverhalten 

zu führen. Aufgrund methodischer Faktoren (z. B. 

wird i. d. R. der Zustand maximaler Ablenkung ge-

prüft, Verwendung von Fahrsimulatoren ohne Be-

trachtung von Langzeiteffekten) sind entsprechende 

Befunde jedoch vorsichtig zu interpretieren. Neben 

der kognitiven Überlastung (Overload) könnte auch 

die Unterbelastung (Underload) ein Problem darstel-

len [11]. Fraglich ist zudem, ob die Übernahmebe-

reitschaft auch bei anders allokierter Aufmerk- 

samkeit erlernbar ist [30]. Trotz dieser Relativierun-

gen erscheint es aber doch plausibel, dass die erfolg-

reiche Kontrollübernahme einiges an Zeit bean-

sprucht. Ob es technisch möglich ist, dass das Sys-

tem dem Lenker im Realverkehr dafür immer ausrei-

chend Zeit zur Verfügung stellen kann, muss be-

zweifelt werden. Ford und Volvo beispielsweise er-

achten dies als unrealistisch und planen, die Auto-

matisierungsstufe 3 zu überspringen und direkt 

Fahrzeuge der Stufe 4 zu entwickeln.  

4. Kompetenzverlust 

Werden ursprünglich manuell durchgeführte Tätig-

keiten über längere Zeit vom hochautomatisierten 

System übernommen, besteht die Gefahr, dass der 

Nutzer die entsprechenden Fertigkeiten verlernt und 

im Notfall nicht mehr darauf zurückgreifen kann, 

wenn er sie ausnahmsweise benötigt [36] oder er 

die Aufgabe nur langsam und unter hoher kogniti-

ver Belastung durchführen kann. Letzteres liegt da-

ran, dass gut geübte manuelle Fertigkeiten mit einer 

effizienteren Nutzung der Aufmerksamkeit einher-

gehen (erkennbar z. B. an veränderten Blickstrate-

gien, schnelleren Reaktionszeiten), was dann umge-

kehrt bedeutet, dass die Effizienz bei seltener Aus-

führung der Aufgabe abnimmt [48]. Möglich ist zu-

dem, dass sich insbesondere junge Lenker aufgrund 

des hochautomatisierten Fahrens gar nie ausrei-

chend Erfahrung und manuelles Wissen aneignen 

können, sie also gar nie über einen ausreichenden 

Level an Effizienz verfügen [49].  

5. Vertrauen 

Eine weitere mögliche Problemgruppe im Zusam-

menhang mit automatisiertem Fahren betrifft das 

Vertrauen des Nutzers in die automatisierte Funk-

tion. Ein gewisses Mass an Vertrauen ist notwendig, 
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damit FAS verwendet werden. Übermässiges  

Vertrauen oder der Missbrauch der Systeme wäre 

dagegen sicherheitsabträglich. 

a) Overreliance (blindes Vertrauen) 

Übermässiges Systemvertrauen kann zur Verant-

wortungsabgabe vom Lenker an das System und zu 

unkritischem Fahrerverhalten führen. Auch dies 

kann das Situationsbewusstsein reduzieren. Möglich 

wäre beispielsweise, dass der Lenker aufgrund von 

übermässigem Vertrauen in sein ACC-System ein 

nicht erkanntes Vorderfahrzeug (z. B. Motorrad) 

erst spät erkennt und stark bremsen muss [36]. 

Ebenfalls möglich ist das Auftreten von «Komman-

doeffekten», d. h. das unmittelbare Ausführen oder 

Einleiten von Fahrmanövern aufgrund von System-

empfehlungen ohne notwendiges Sichern [45,50] 

(z. B. auf «Bitte wenden»-Anweisung des Naviga- 

tionsgeräts). 

b) Fehlgebrauch / Systemmissbrauch 

FAS können im Prinzip auch für Zwecke genutzt 

werden, für die sie ursprünglich nicht vorgesehen 

waren. Der Lenker steigert dadurch den subjektiven 

Nutzen des Systems und nimmt bewusst Sicher-

heitsrisiken in Kauf [45,51]. Dies ist beispielsweise 

der Fall, wenn aufgrund des Müdigkeitsassistenten 

trotz Müdigkeit länger gefahren wird [52] oder 

wenn ein System (z. B. Spurassistent) genutzt wird, 

um fahrfremden Tätigkeiten nachzugehen [45].  

Im Bereich der Verkehrssicherheit wird für derartige 

unbeabsichtigte oder unerwartete Verhaltensände-

rung aufgrund einer technisch herbeigeführten Ver-

änderung der Begriff «Verhaltensanpassung» 

verwendet. Bei der Nutzung von FAS hängen Ver-

haltensanpassungen  

massgeblich vom konkreten System bzw. von der 

Art der unterstützten Fahrfunktion [53] sowie vom 

Vertrauen des Nutzers in das technische System ab 

[54]. Darüber hinaus spielen weitere Faktoren wie 

das Situationsbewusstsein [55,56], die mentale Ar-

beitsbelastung [57], das wahrgenommene Risiko 

[58], kontextuelle Faktoren (Fahrsituation, Reisebe-

dingungen, sozialer Kontext usw.) [59] und indivi-

duelle Eigenschaften des Lenkers (insbesondere 

Fahrpraxis, Alter, Geschlecht, Persönlichkeitsmerk-

male, Einstellungen und Motive [60,61] eine Rolle. 

Nach Weller und Schlags Prozessmodell der Verhal-

tensadaptation kommt es nur dann zu Verhal-

tensanpassungen, wenn folgende drei Bedingungen 

erfüllt sind: der Fahrer muss a) die Möglichkeit ha-

ben, sein Verhalten zu ändern (objektive Erweite-

rung des Handlungsspielraums), b) diesen erweiter-

ten Handlungsspielraum bemerken und c) erwarten, 

dass ihm die Verhaltensänderung einen Nutzen 

bringt [62]. Ob ein erweiterter Handlungsspielraum 

wahrgenommen wird, hängt unter anderem mit der 

Werbung und den Informationen des Herstellers 

(z. B. bez. technischer Veränderungen) zusammen 

[62]. Denkbar ist, dass der Lenker aufgrund der Wer-

bung die Fähigkeiten des Systems überschätzt und 

dadurch den eigenen Handlungsspielraum grösser 

einschätzt, als dieser objektiv gegeben ist. 

c) Mistrust (fehlendes Vertrauen) 

Damit FAS überhaupt verwendet oder angeschafft 

werden, ist ein gewisses Mass an Vertrauen und Ak-

zeptanz notwendig. Eine Forschungsarbeit mit Fahr-

ten mit ACC im Simulator lieferte Hinweise, dass po-

tenzielle Nutzer von FAS schon zu Beginn über mög-

liche Systemausfälle informiert werden sollten, da-

mit sie ein angemessenes mentales Modell entwi-

ckeln und Aktionen und Systemausfälle des FAS 

nachvollziehen können. Ist dies nicht der Fall und es 

besteht eine Diskrepanz zwischen (überhöhten) Er-

wartungen des Nutzers an das System und dessen 
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Verhalten, kann dies Vertrauen und Akzeptanz re-

duzieren, selbst wenn das System gut funktioniert 

[41]. 

Ob und in welchem Ausmass sich die beschriebenen 

Probleme zeigen werden, ist aktuell nur schwer ab-

schätzbar. Erfahrungen aus dem realen Unfallge-

schehen liegen bisher kaum vor. In Anbetracht der 

grossen Wissenslücken ist es notwendig, mögliche 

negative (psychologische) Erscheinungen bei der 

Nutzung vorhandener FAS und zukünftiger Entwick-

lungen systematisch empirisch zu untersuchen. Fas-

tenmeier identifiziert diesbezüglich eine Vielzahl von 

Fragestellungen, die in den nächsten Jahren bear-

beitet werden sollten, u. a. die folgenden [45]:  

 Wo braucht der Fahrer wirklich Hilfe (Informa- 

tionsbedürfnis und Informationsdefizite)? 

 Ist Automation besser/zuverlässiger als der 

Mensch? 

 Welches sind die Effekte vorhandener FAS? 

(Studien und Metaanalyse) 

 vollständiges Verständnis aller Risiken 

 Strategien zur Vermeidung von Missbrauch 

 prospektive Risikoeinschätzung unter Berück-

sichtigung des Fahrerverhaltens (da nicht auf Er-

fahrungen zum realen Unfallgeschehen «ge-

wartet» werden kann) 

 Datenbanken zur Bewertung von FAS nach Ver-

kehrssituationen und Fahrergruppen 
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V. Herausforderungen

Die Entwicklung von FAS und automatisierten Fahr-

zeugen schreitet in hohem Tempo voran. Der Weg 

zum vollautomatisierten und fahrerlosen Fahren auf 

öffentlichen Strassen ist aber noch weit. Es müssen 

noch eine Vielzahl von offenen Fragen geklärt und 

Herausforderungen gemeistert werden. Nachfolgend 

wird eine Auswahl an Herausforderungen im Zusam-

menhang mit automatisiertem Fahren gegeben. 

1. Strassenverkehrsrecht / rechtliche 

Herausforderungen 

1.1 Istzustand 

Gemäss dem Wiener Übereinkommen galt bis am 

22.3.2016 in allen Vertragsstaaten die Regelung, 

dass jedes Fahrzeug einen Führer1 haben und dieser 

sein Fahrzeug jederzeit beherrschen2 muss. Da die 

Führererfordernis und die Beherrschbarkeitsregel ei-

ner Zulassung hochgradig automatisierter Fahrsys-

teme entgegenstanden, wurde per 23.3.2016 eine 

Änderung3 von Art. 8 des Wiener Übereinkommens 

in Kraft gesetzt. Gemäss dieser Änderung sind au-

tomatisierte Fahrzeugsysteme mit den Anforderun-

gen an die Beherrschung des Fahrzeugs vereinbar, 

wenn das System a) übersteuer- oder ausschaltbar 

ist, oder b) es einer internationalen Regelung  

(UNECE-Reglemente) entspricht, wenn es nicht 

übersteuer- oder ausschaltbar ist. Somit ist nun klar-

gestellt, dass Fahrzeuge mit ausschaltbaren oder 

übersteuerbaren (oder dem UNECE-Reglementen 

 
1  Art. 8 Abs. 1 des Übereinkommens über den Strassenver-

kehr, abgeschlossen in Wien am 8.11.1968, SR 0.741.10 
(Fassung bis 22.3.2016) 

2  Art. 8 Abs. 5 und Art. 13 Abs. 1 des Wiener Übereinkom-
mens (Fassung bis 22.3.2016) 

entsprechenden) Systemen grundsätzlich zugelas-

sen bzw. als betriebssicher betrachtet werden müs-

sen [14].  

In Bezug auf das Verhalten des Fahrzeugführers 

brachte die Anpassung des Wiener Übereinkom-

mens aber noch kaum Änderungen. Nach wie vor 

ist dauernd ein Fahrzeugführer erforderlich, der alle 

anderen Tätigkeiten als das Führen seines Fahrzeugs 

vermeiden muss.4 Erfolgt ein Fehlverhalten durch 

ein abschaltbares oder übersteuerbares System, 

wird dem Lenker die Verantwortung bzw. ein 

Verstoss gegen seine Pflichten zur Fahrzeugbeherr-

schung angelastet werden können. Fälle, bei denen 

das Fehlverhalten durch ein reglementiertes, nicht 

abschalt- oder übersteuerbares System verursacht 

wird, müssten hingegen differenzierter betrachtet 

werden. Bis anhin wurden nur Systeme reglemen-

tiert, die den Lenker in seinen Intentionen unterstüt-

zen oder erst dann aktiviert werden, wenn der Len-

ker bereits gegen seine Beherrschungspflichten 

verstossen hat (ABS, ESP, Notbremsassistent usw.). 

Mit solchen Systemen dürfte der Lenker nicht von 

seinen Pflichten entlastet werden. Werden aber 

künftig auch weitergehende Systeme reglementiert, 

die dem Lenker die Führeraufgaben weitgehend ab-

nehmen und ihm keine Eingriffsmöglichkeiten mehr 

bieten, geht das ASTRA davon aus, dass im Falle ei-

nes Fehlverhaltens durch das System gegenüber 

dem Lenker kaum mehr eine Sorgfaltspflichtverlet-

zung formuliert werden kann [14]. 

3  Art. 8 Abs. 5bis des Wiener Übereinkommens (Fassung seit 
23.3.2016) 

4  Art. 8 Abs. 6 des Wiener Übereinkommens 
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1.2 Anpassungsbedarf im Strassenver-

kehrsrecht 

Die Regeln des Wiener Übereinkommens können 

nicht direkt angewendet, sondern müssen im natio-

nalen Recht umgesetzt werden. In einem Werkstatt-

bericht hat das ASTRA aufgezeigt, bei welchen 

hauptsächlichen Regelungsgegenständen des Stras-

senverkehrsrechts geprüft werden muss, ob Rechts-

änderungen notwendig sind, um das automatisierte 

Fahren zu ermöglichen. Nachfolgend wird ein Über-

blick gegeben. Er basiert auf Huonder und Raemy 

[14]. 

a) Verkehrsregeln 

Im Bereich der Verkehrsregeln sind in Bezug auf das 

automatisierte Fahren verschiedene Fragen zu klä-

ren. Dazu gehört unter anderem, ob das Loslassen 

des Lenkrads beim Gebrauch spezifischer FAS (z. B. 

Parkassistenten) erlaubt werden sollte und ob der 

Lenker bei der Nutzung bestimmter Systeme von sei-

nen Fahrzeugbeherrschungspflichten befreit wer-

den könnte. Zudem müsste eine Reihe von aktuellen 

Verkehrsregeln überprüft werden, wie beispiels-

weise die besondere Vorsicht gegenüber Kindern, 

Gebrechlichen und alten Leuten5 oder die Befol-

gung von Signalen und Markierungen sowie der 

Weisungen der Polizei6. Teilweise müsste wohl eine 

Änderung der Verkehrsregeln erfolgen, teilweise 

könnte gefordert werden, dass die Regeln von den 

automatisierten Fahrzeugen vollumfänglich einge-

halten werden können [14]. 

d) Zulassung Fahrzeug 

Damit Fahrzeuge zugelassen werden können, müs-

sen sie verschiedenen Vorschriften entsprechen. 

 
5  Art. 26 Abs. 2 SVG, SR 741.01 
6  Art. 66 f. SSV, SR 741.21 
7  Verordnung vom 19.6.1995 über die technischen Anforde-

rungen an Strassenfahrzeuge VTS (SR 741.41) 

Dazu gehören die Bau- und Ausrüstungs- 

vorschriften entsprechend der VTS7 und der TAFV8. 

Die heutigen Regelungen beziehen sich primär auf 

spezifische Fahrzeugkomponenten wie Bremsen, 

Licht oder Sicherheitsgurten. Einzelne Assistenzsys-

teme wie Spurhaltewarnsysteme und Notbremsas-

sistenzsysteme sind ebenfalls geregelt. Für Systeme, 

die Informationen aus verschiedenen Quellen auf-

nehmen, analysieren und Entscheidungen im Be-

reich der Fahrzeugführung (Lenkung, Beschleuni-

gung, Bremsen) treffen, bestehen jedoch noch 

kaum Regelungen. Dementsprechend sind derartige 

Systeme noch nicht Bestandteil der fahrzeugtechni-

schen Prüfung. Ihre Anforderungen richten sich 

nach der Produktesicherheitsgesetzgebung, d. h., 

sie dürfen in den Verkehr gebracht werden, wenn 

sie dem Stand von Wissenschaft und Technik ent-

sprechen. Dessen Einhaltung obliegt der Selbstver-

antwortung des Herstellers. Da gemäss des Wiener 

Übereinkommens automatisierte Fahrzeuge als be-

herrschbar betrachtet und diese im grenzüberschrei-

tenden Verkehr zugelassen werden müssen, wenn 

das System vom Lenker übersteuert und abgeschal-

tet werden kann, wird auch ihre grundsätzliche Ver-

kehrssicherheit bestätigt. Hersteller können deshalb 

Steuerungssoftware in Fahrzeuge einbauen, ohne 

dass diese vorgängig geprüft wird [14]. 

Wenn der Fahrzeuglenker in Zukunft nicht mehr 

vollumfänglich für die Beherrschung des Fahrzeugs 

verantwortlich gemacht bzw. er von seinen Überwa-

chungspflichten entlastet werden soll, müssen ver-

schiedene Anforderungen überprüft, angepasst  

oder neu formuliert werden. Zu diskutieren sind 

u. a. (vgl. [14]): 

8  Verordnung vom 19.6.1995 über technische Anforderun-
gen an Transportmotorwagen und deren Anhänger (TAFV 
1; SR 741.412) sowie TAFV 2 und TAFV 3 (SR 741.413 und 
741.414) 
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 ob eine Prüfung der Steuerungssoftware ver-

langt werden sollte (bedingt auch eine Klärung 

des Umgangs mit Updates) 

 welcher Sicherheitslevel erreicht sein muss, da-

mit das Fahrzeug die Fahraufgaben umfassend 

übernehmen und den Lenker aus der entspre-

chenden Pflicht entlasten kann 

 welche Vorgaben bez. der Aufzeichnung, wann 

die Maschine und wann der menschliche Lenker 

die Führungsaufgabe übernommen hat, erlas-

sen werden sollten 

 welche Anforderungen an das Fahrzeug gestellt 

werden müssen, falls der Lenker trotz entspre-

chender Aufforderung die Kontrolle über das 

Fahrzeug nicht übernimmt 

Die Validierung von vollautomatisierten Fahrzeu-

gen stellt eine grosse Herausforderung dar, auch in 

ökonomischer Hinsicht. Bereits aktuelle Testkon-

zepte für Automatisierungsstufen, in denen der Fah-

rer als Rückfallebene dient, bedingen eine sehr 

grosse Zahl an Testkilometern auf Realfahrten. Die 

Fähigkeiten des Fahrzeugführers müssen dabei nicht 

geprüft werden. Die Ergebnisse der durchgeführten 

Tests mit Testfahrern können auf zukünftige Nutzer 

übertragen werden. Bei vollautomatisierten Fahr-

zeugen dient der Fahrzeugführer nicht als Rückfall-

ebene. Deshalb muss nicht getestet werden, ob sich 

das Fahrzeug vom Fahrer kontrollieren lässt, son-

dern es müssen die Fahrfähigkeiten des Systems ge-

prüft werden, und zwar für unzählige Situationen 

und Aufgaben (z. B. Navigation, Bahnführung, Sta-

bilisierung). Daher kann nicht wie bei aktuellen Test-

konzepten von Testfällen mit Testfahrern auf wei-

tere Anwendungsfälle geschlossen werden. Der 

Aufwand wäre ökonomisch nicht vertretbar. Es 

müssen deshalb neue Ansätze gefunden werden, 

mit denen die Freigabe vollautomatisierter Systeme 

beschleunigt werden kann [63]. Wachenfeld und 

Winner plädieren dafür, dass bereits freigegebene 

Funktionen wiederverwendet werden können (was 

nur im evolutionären oder alternativ im transforma-

tiven Szenario möglich wäre). Weitere Möglichkei-

ten zur Beschleunigung orten sie bei Anpassungen 

der Testfallgenerierung und Testdurchführung. Die 

Autoren betonen jedoch, dass es auch bei einer Op-

timierung der Testkonzepte für autonomes Fahren 

keine 100-prozentige Sicherheit geben wird. Spä-

testens mit dem ersten Unfall, den ein autonomes 

Fahrzeug verursache, würde die zuvor erteilte Frei-

gabe auf den Prüfstand gestellt. Deshalb empfehlen 

sie, dass die Grundlage für die Freigabe durch die 

Beteiligten öffentlich diskutiert und transparent ge-

staltet wird [63]. 

c) Zulassung Fahrzeugführer 

Solange noch keine selbstfahrenden Fahrzeuge vor-

handen sind, die alle Situationen vollumfänglich 

selbstständig bewältigen können, braucht es Lenker 

mit entsprechendem Führerausweis. Hierzu muss 

gemäss ASTRA abgeklärt werden, inwiefern Lern-

fahrende und bereits ausgebildete Lenker hinsicht-

lich dem Umgang mit automatisierten Fahrzeugen 

(inkl. Abgabe und Übernahme der Fahrzeugkon-

trolle) ausgebildet und eventuell geprüft werden 

sollen. Weiter müsse diskutiert werden, ob für be-

stimmte automatisierte Fahrzeuge (insbesondere für 

jene, die sich nicht selbstständig in einen sichereren 

Fahrmodus versetzen können) eine qualifizierte Aus-

bildung verlangt werden müsste. Auch die Bedin-

gungen für die Beschränkung oder den Entzug des 

Führerausweises könnten sich aufgrund der techni-

schen Entwicklung verändern, beispielsweise wenn 

Defizite durch gewisse Automatisierungsfunktionen 

kompensiert werden können [14].   
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d) Haftung/Versicherung 

Das Prinzip der kausalen Halterhaftung (Haftung des 

Halters für Schäden, die durch den Betrieb seines 

Fahrzeugs entstehen) erscheint dem ASTRA grund-

sätzlich auch für zukünftige Fahrzeuge adäquat. Mit 

der obligatorischen Haftpflichtversicherung sei die 

Entschädigung der Verkehrsunfallopfer sicherge-

stellt. Die Frage, inwiefern der Halter oder dessen 

Versicherer auf den Hersteller des Fahrzeugs oder 

der Steuerungssoftware Rückgriff nehmen kann, 

müsse ausserhalb des Strassenverkehrsrechts ge-

klärt werden. Da (zugelassene) automatisierte Fahr-

zeuge die Fahreraufgabe sicherer bewältigen als der 

Mensch und deshalb das Risiko von schweren Un-

fällen und damit auch die Versicherungsprämien 

sinken werden, seien längerfristig neue Versiche-

rungsmodelle vorstellbar. Zusätzliche kleinere Un-

fälle während der Übergangsphase seien aber nicht 

auszuschliessen [14]. 

e) Strafbarkeit 

Wird der Fahrzeuglenker in Zukunft von seinen Be-

herrschungspflichten befreit, kann ihm – sofern er 

keine Fehlbedienung oder Systemmanipulation vor-

genommen hat – gemäss ASTRA keine Fahrregel-

verletzung mehr vorgeworfen werden und seine 

Strafbarkeit entfällt. Eine Befreiung der Beherr-

schungspflichten dürfte aber erst dann eine Option 

sein, wenn der Mensch nur Passagier ist und nicht 

in den Fahrtablauf eingreifen kann [64]. Bei automa-

tisierten Fahrzeugen, die sich bei (trotz Aufforde-

rung) fehlender Übernahme des Lenkers nicht selber 

in einen sicheren Fahrmodus versetzen können, 

kommt die Verletzung der Überwachungspflicht 

samt Nichtübernahme der Fahrzeugkontrolle trotz 

Aufforderung hinzu. Im Nachhinein muss daher  

der Nachweis erbracht werden können, wann das 

System aktiv war und wann der Fahrzeugführer  

gelenkt hat [14]. 

Werden schwere Unfälle ohne Verschulden des 

Fahrzeugführers durch Fahrzeuge im automatisier-

ten Modus verursacht, wäre es möglich, dass nie-

mand bestraft werden kann. Dass Hersteller, Pro-

grammierer oder Halter des Fahrzeugs strafbar ge-

macht werden, erscheint unter den heutigen straf-

rechtlichen Grundsätzen eher unwahrscheinlich, so-

fern sie die ihnen obliegende Sorgfalt beachtet ha-

ben. Denkbar wäre aber auch die Entwicklung völlig 

neuer Strafnormen [14]. 

2. Gestaltung der Systeme  

2.1 Ergonomische Gestaltung 

Die verschiedenen psychologischen Probleme des 

Fahrzeugnutzers beim Umgang mit der Automatisa-

tion, wie das fehlende Situationsbewusstsein oder 

die Übernahmeproblematik (vgl. Kap. IV, S. 19), ma-

chen deutlich, dass der ergonomischen Gestaltung 

der Systeme und der Mensch-Maschine-Schnittstelle 

eine grosse Bedeutung zukommt. 

Auf übergeordneter Ebene stellt sich die Frage, wel-

che Arten von Assistenz überhaupt sinnvoll sind. 

Verkehrspsychologen sind der Meinung, dass auto-

matisches Eingreifen v. a. in Problemsituationen 

sinnvoll und erwünscht ist, d. h. dann, wenn die 

Zeitlimits der menschlichen Handlungsfähigkeit un-

terschritten werden. Der Mensch bleibt in diesem 

Szenario als aktiver Agent «im Regelkreis», die Ma-

schine (und nicht der Mensch) agiert als Trouble-

shooter [30,45]. Der Wechsel zwischen Mensch und 

Maschine erfolgt in unproblematischer Richtung. Es 

ist keine Übernahme der Fahrtätigkeit durch einen 

mit anderen Dingen beschäftigten Menschen, son-

dern eine Übernahme durch die Maschine, wenn 

der Mensch nicht schnell genug handeln kann  

[30]. Neben der Automatisierung in kritischen  
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Situationen kann Unterstützung und gegebenen-

falls Übernahme durch das System gemäss Schlag 

auch in spezifischen Anwendungsfällen gewünscht 

sein (z. B. Einparken, Stau, langweilige oder immer 

wiederkehrende Fahrten), jedoch nicht für die nor-

male Fahrtätigkeit [30]. Die Teilautomation (Stufe 2) 

wird für die normale Fahrtätigkeit von Verkehrspsy-

chologen dagegen als problematisch erachtet. Voll-

rath bezeichnet sie gar als «Irrweg», da der Fahrer 

in den typischen Fehlersituationen nicht in der Lage 

sei, einzugreifen. Die Hochautomation (Stufe 3) ist 

seiner Meinung nach möglich, bedingt aber genü-

gend Zeit für die sichere Übernahme (mindestens 

15 Sekunden) sowie eine Unterstützung des Fahrers 

auch nach der Übernahme (z. B. Notbremsassistent, 

Spurwechselwarnung). Bei der Vollautomation von 

Tür zu Tür erübrigen sich die Übernahmeprobleme, 

weshalb diese von Vollrath als psychologisch sinn-

voll erachtet wird [35].  

Unabhängig von der Art des Systems muss dieses für 

den Nutzer transparent gestaltet sein und seinen 

Erwartungen entsprechen. Muss der Fahrer das 

System bei Ausfällen oder Grenzen übernehmen, 

muss dies jederzeit reibungslos möglich sein. Dies 

bedingt, dass die kritischen Zeitpunkte für die Sys-

temübergabe und die dafür notwendigen Rückmel-

dungen bestimmt werden. Alle dargebotenen Infor-

mationen müssen zeitgerecht, relevant, situations-

spezifisch, adäquat, klar und verständlich sein und 

vom Fahrer akzeptiert werden.  

Anzeige-, Bedien- und Interaktionskonzepte müssen 

systematisch überprüft und empirisch in ihren Aus-

wirkungen auf das Fahrerverhalten evaluiert werden 

[45]. Der European Transport Safety Council (ETSC) 

empfiehlt, Informationen, Warnungen und Inter-

ventionen in Zukunft stärker zu standardisieren, so-

dass jedes automatisierte Fahrzeug in identischer 

und wiedererkennbarer Art und Weise kommuni-

ziert, vor allem wenn es sich um sicherheitskritische 

Elemente handelt [2]. 

2.2 Lernende Systeme 

Der Mensch besitzt die Fähigkeit zu lernen. Durch 

das Lernen verändert sich seine Leistungsfähigkeit 

und er kann gewisse Aufgaben besser bewältigen. 

Traditionelle Fahrzeuge verfügen über keine Lern-

funktion. Bei hochautomatisierten und vernetzten 

Fahrzeugen besteht hingegen die Möglichkeit, ler-

nende Systeme, die über die Zeit ihre Funktionen 

verbessern bzw. das Verhalten und die Präferenzen 

des Nutzers erlernen, einzusetzen. Dies würde viele 

Vorteile bieten, wie die Kompensation des Wegfalls 

der Anpassungs- und Lernfähigkeit des Menschen, 

die Individualisierung der Fahrzeugführung und die 

Optimierung der vollautomatisierten Fahrt. Durch 

kollektiv lernende Systeme kann das Gelernte direkt 

ausgetauscht bzw. kopiert werden, was das maschi-

nelle Lernen im Vergleich zum menschlichen Lern-

prozess deutlich beschleunigt [65]. 

Die Verwendung von lernenden (und damit sich 

über die Zeit verändernden) Systemen im Bereich 

der Fahrzeugautomatisierung stellt aber eine grosse 

Herausforderung dar, insbesondere wegen der ho-

hen Relevanz der Sicherheit. Hoch- und vollautoma-

tisierte Fahrzeuge müssen vom Lenker nicht über-

wacht werden. Ein Fehler des Systems kann deshalb 

direkt zu einer Gefährdung von Personen führen. 

Zurzeit findet das maschinelle Lernen in der For-

schung grosses Interesse. Um die Forschungsergeb-

nisse auf die Entwicklung der Serienfunktionen 

übertragen zu können, müssen aber noch Lösungen 

gefunden werden, wie der notwendige Sicherheits-

nachweis für derartige Systeme erbracht werden 

kann [65]. 
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Wachenfeld und Winner haben sich mit den Heraus-

forderungen und Lösungsansätzen für maschinelles 

Lernen im autonomen Fahrzeug befasst. Sie zeigen 

auf, dass während des Betriebs sowohl die Verkehrs-

sicherheit wie die Datensicherheit mit hoher Priorität 

betrachtet werden müssen. Für die Bewertung der 

Verkehrssicherheit bzw. des Risikos fehle zurzeit 

aber noch ein valides Mass. Deshalb folgern sie, dass 

beim Einsatz von adaptiven maschinellen Lernver-

fahren während des Betriebs vorerst eine fehlertole-

rante Auslegung mit redundanten herkömmlichen 

Systemen notwendig ist. Diese herkömmlichen Sys-

teme würden dann zur Bewertung der Verkehrs- 

sicherheit dienen. Auf diese Weise würde adaptives 

Lernen während des Betriebs die Fahrzeugautoma-

tisierung zunächst nur innerhalb eines vorgegebe-

nen Rahmens der herkömmlichen Systeme optimie-

ren. An weiteren Möglichkeiten, wie lernende Sys-

teme während des Betriebs verifiziert und validiert 

werden können (v. a. Runtime-Verfahren durch das 

System selber, d. h. Überprüfung der Systemsicher-

heit vor Aktualisierung der Software), müsse inten-

siv weiter geforscht werden [65]. 

3. Fahrausbildung und Information 

3.1 Fahrausbildung Neulenker 

Mit zunehmender Automatisierung der Fahrzeuge 

verändert sich die Fahraufgabe weg vom manuellen 

hin zum digitalen Handeln. Die Interaktion mit der 

physischen Umwelt (z. B. andere Verkehrsteilneh-

mer) tritt in den Hintergrund. Der Lenker wird dafür 

vermehrt mit der digitalen Umwelt (z. B. Display) be-

schäftigt sein. Bei den Automatisierungsstufen 3 

und 4 ist zudem die Ausübung fahrfremder Tätig-

keiten möglich, was neue Anforderungen bez. der 

Übernahme mit sich bringt. Automatisiertes Fahren 

bedingt deshalb Fähigkeiten, die mit der bisherigen 

Fahrausbildung nicht abgedeckt sind. Die aktuellen 

Inhalte müssen daher überprüft und wenn nötig an-

gepasst werden. 

Zu den Fähigkeiten und Inhalten, die für die künf-

tige Fahrausbildung geprüft werden sollten, gehö-

ren u. a.: 

 adäquates Verständnis für Funktionsweise und 

Grenzen des Systems 

 adäquates Systemvertrauen 

 Bedienung verschiedener Systeme (z. B. Zu-/Ab-

schalten von Spurhalteassistent, Bedienung von 

Einparkassistent usw.) 

 Überwachung der Systeme 

 Reagieren auf Informationen des Systems (z. B. 

auf Warnungen) 

 Umgang mit Verkehrspartnern (Interaktion, 

Blickkontakt, Kommunikationsprobleme) 

 bei Stufe 3 und 4: adäquate Übernahme nach 

fahrfremden Tätigkeiten, Sicherstellen des not-

wendigen Situationsbewusstseins 

 Bewusstsein für allfällige Verhaltensanpassun-

gen und regelmässiges selbstkritisches Hinter-

fragen des eigenen Verhaltens 

Je nach Automatisierungsstufe oder verwendeten 

FAS könnten unterschiedliche Themen und Metho-

den notwendig sein. Die möglichen psychologi-

schen Schwierigkeiten beim Umgang mit der Auto-

mation (vgl. Kap. IV, S. 19) müssen bei der Entwick-

lung von Inhalten und Methoden immer mitbedacht 

werden. 

Neben allfälligen neuen Inhalten gilt es auch zu  

diskutieren, wie gewährleistet werden kann, dass 

trotz höheren Automatisierungsstufen noch ausrei-

chend manuelle Kompetenzen und Erfahrungen 

erworben werden können, damit das Fahrzeug si-

cher übernommen und kontrolliert werden kann. 
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Darüber hinaus muss geklärt werden, was die tech-

nische Entwicklung und die veränderte Fahrausbil-

dung für die Prüfung bedeutet (z. B. Inhalte, Prü-

fungsfahrzeuge, Umgebung, Bewertungssystem, 

rechtliche Voraussetzungen). Weiteres zur Zulas-

sung des Fahrzeugführers findet sich in Kapi-

tel V.1.2, S. 26. 

3.2 Sensibilisierung und Ausbildung 

(Education) für ausgebildete Lenker 

Nicht nur Fahranfänger, auch ausgebildete Lenker 

müssen den Umgang mit automatisierten Fahrzeu-

gen (inkl. Abgabe und Übernahme der Fahrzeug-

kontrolle) lernen. Inwiefern dies einer regulären 

Ausbildung und allenfalls einer Prüfung bedarf, 

muss gemäss ASTRA noch geklärt werden. Eine vor-

geschriebene qualifizierte Ausbildung für bestimmte 

automatisierte Fahrzeuge (insbesondere für jene, 

die sich nicht selbstständig in einen sichereren Fahr-

modus versetzen können) müsse ebenfalls diskutiert 

werden [14].  

Durch Informationsvermittlung in Ausbildungskur-

sen oder mittels anderer Distributionskanäle sollten 

neue oder potenzielle Nutzer von FAS bzw. automa-

tisierten Fahrzeugen über die Funktionsweise und 

Grenzen des Systems aufgeklärt werden, sodass 

sie ein adäquates mentales Modell und angemesse-

nes Vertrauen entwickeln können. Weiter sollten sie 

für die veränderte Fahraufgabe und die damit 

einhergehenden möglichen psychologischen 

Probleme sensibilisiert werden. Die wichtigsten 

Botschaften und mögliche Distributionskanäle wur-

den in einer separaten bfu-Grundlage erarbeitet 

[66].  

4. Technische Anforderungen 

Für die Umsetzung des fahrerlosen Fahrens mit glo-

baler Reichweite (überall, jederzeit) müssen noch 

immense technische Herausforderungen bewältigt 

werden. Es braucht sowohl eine physische wie eine 

digitale sichere, fehlertolerante Infrastruktur. Bei 

beiden sind Investitionen für Aufrüstung und Unter-

halt notwendig [2].  

Fahrerlose Fahrzeuge werden nur dann effizient und 

sicher funktionieren, wenn sie untereinander und 

mit der Infrastruktur kommunizieren, ihre Erfahrun-

gen sammeln und gegenseitig nutzen. Dies bedingt 

eine Vernetzung zwischen Fahrzeugen wie auch mit 

externen Systemen (Infrastruktur und Datenban-

ken). Für den sicheren Mischverkehr muss auch der 

bestehende Verkehr (z. B. konventionelle Fahr-

zeuge, Fussgänger) am Datenaustausch beteiligt 

werden [67]. Die notwendige Vernetzung umfasst 

verschiedene Bereiche, die teilweise schon in Bear-

beitung sind (vgl. [67]): 

 Datenkapazität und Mobilfunktechnolo-

gien: Gewährleistung der vollständigen 

Konnektivität [30], Entwicklung von adäquaten 

technischen Lösungen zur Gewährleistung der 

(z. B. Technologien mit kurzen Latenzen) [67]. 

 Datenzugang: Dazu gehören das Mitbestim-

mungsrecht der Verkehrsteilnehmer, offene 

Fahrzeugschnittstellen, Open Data, geeignete 

Datenschutzlösungen [67]. Der Datenschutz 

muss auf allen Levels gewährleistet sein (Verar-

beitung, Speicherung, Zugang, Austausch). Zu 

klären ist auch, wem die Fahrzeugdaten gehö-

ren [30], wie sie evaluiert und interpretiert  

werden und wie Datenmissbrauch verhindert 

werden kann [20].   
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 Kartografierung: Notwendig sind umfassende 

präzise und aktuelle Informationen (Realtime, 

inkl. temporären Umleitungen) [27]. Dies be-

dingt die Zusammenarbeit von Behörden, Stras-

senbesitzern und Fahrzeugen [67]. 

 Datenfluss: Mit einer gemeinsamen Plattform 

könnte der Datenflusses (Nutzer, Hersteller, 

Dienstleister, Behörden) ermöglicht werden 

[67]. 

 Lernen: Um das Lernen der Systeme (im Sinne 

einer übergeordneten Intelligenz) zu ermögli-

chen, ist eine Art virtuelle Infrastruktur notwen-

dig, die Daten der Strasseninfrastruktur, der 

Fahrzeuge, der Industrie, der Behörden usw. 

umfasst [67]. 

Zurzeit ist noch nicht klar, welche Implikationen das 

vollautomatisierte Fahren für die physische Infrastruk-

tur hat [17]. Für teilautomatisierte Systeme und Misch-

verkehr werden folgende Anforderungen diskutiert:  

 Markierungen / Signale: Viele teilautomati-

sierte Technologien benötigen eine gute lesbare 

Infrastruktur. Zu diesem Zweck müssen Strassen 

standardisiert und harmonisiert werden [2]. 

 Infrastruktur für Mischverkehr: Um den 

Mischverkehr zu vereinfachen, könnten die Flä-

chen der automatisierten Fahrzeuge limitiert  

oder spezifische Infrastruktur angeboten wer-

den. So lange die Fahraufgabe vom Lenker wie-

der übernommen werden muss (z. B. beim Ver-

lassen von Autobahnen), könnte es sinnvoll 

sein, bestimmte Flächen zu schaffen, auf denen 

der Fahrer wieder in die Fahraufgabe zurückfin-

den kann [2]. 

5. Ethische Aspekte 

In der Diskussion über selbstfahrende Fahrzeuge 

werden oft ethische Fragen eingebracht. Konkret 

werden moralische Dilemmata diskutiert, zu  

denen es kommen könnte, wenn die Fahrzeuge in 

Unfälle involviert sind. Es ist gut möglich, dass dieses 

Thema zu stark aufgebauscht wird und es sich bei 

diesen Fällen um Ausnahmen handelt. Dennoch soll 

an dieser Stelle ausgeführt werden, worum es in der 

Diskussion geht. 

Von selbstfahrenden Fahrzeugen wird in potenziell 

unfallträchtigen Situationen erwartet, dass sie selber 

den Pfad mit dem geringsten Schaden oder der tiefs-

ten Kollisionswahrscheinlichkeit wählen [20]. In Be-

zug auf die Definition der notwendigen Algorith-

men stellen sich dabei verschiedene ethische Fragen, 

wie z. B.: Soll das Fahrzeug im Notfall einen Fussgän-

ger oder den eigenen Passagier opfern? Sollen zur 

Minimierung der Opferzahl ein Kind oder eine ältere 

Frau getötet werden? Und wer soll diese Entschei-

dungen eigentlich treffen [20,68]? Darf überhaupt 

Leben gegen Leben abgewogen werden? 

Eine Studie hat aufgezeigt, dass entsprechende Re-

gelungen die Akzeptanz von selbstfahrenden Fahr-

zeugen senken können. Die Befragten stimmten 

zwar mehrheitlich zu, dass selbstfahrende Fahr-

zeuge die Zahl der Opfer minimieren sollten (utilita-

ristisches Prinzip), selber würden sie aber Fahrzeuge 

bevorzugen, die den Passagier unter allen Umstän-

den schützen. Wären beide Arten von Fahrzeugen 

auf dem Markt, wären nur wenige bereit, in einem 

utilitaristischen Fahrzeug zu fahren – auch wenn sie 

es vorziehen würden, andere täten dies. Die Auto-

ren sind der Meinung, die entsprechenden Regelun-

gen könnten dieses Problem zwar lösen, dass die 

Marktdurchdringung von selbstfahrenden Fahrzeu-

gen dann aber deutlich verzögert würde, obwohl 

damit viel mehr Menschenleben gerettet werden 

könnten, als durch selbstfahrende Autos getötet 

würden [68]. Die Entwicklung von ethischen,  
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selbstfahrenden Fahrzeugen, die moralische Werte 

und Eigeninteresse miteinander in Einklang bringen 

und dabei auch noch unterschiedliche kulturelle 

Vorstellungen berücksichtigen, stellt jedoch eine rie-

sige Herausforderung dar [68]. Die Diskussion über 

mögliche Lösungen steht erst am Anfang. Themati-

siert werden u. a. utilitaristische Algorithmen, Zu-

fallsmechanismen [69] oder die Vermeidung ethi-

scher Dilemmata durch die strikte räumliche Tren-

nung von selbstfahrenden Fahrzeugen und Men-

schen [70]. Die Entwicklung mehrheitsfähiger  

Lösungen wird als zentral erachtet. Der Maschi-

nenethiker Bendel hält es gar für möglich, dass das 

autonome Fahren an diesen ethischen Fragen noch 

scheitern könnte [70]. 

Wer letztendlich allfällige Entscheidungen treffen 

wird, ist ebenfalls noch offen. Aus strafrechtlicher 

Sicht dürfte eine Entscheidung des Gesetzgebers 

erforderlich sein [71]. Inwieweit er diese Aufgabe 

aber übernehmen wird, ist jedoch nicht klar. Ver-

mutlich wird der Gesetzgeber einerseits Ausschau 

halten, wie diese Problematik international gelöst 

wird. Vielleicht wird er andererseits aber auch eine 

gesellschaftliche Diskussion darüber lancieren bzw. 

verfolgen. Bleibt eine gesetzliche Regelung aus, 

stellt sich gemäss Riedo und Maeder die Frage nach 

einer strafrechtlichen Verantwortlichkeit der Zulas-

sungsbehörde [71].  

Wie bereits erwähnt ist fraglich, inwiefern diese mo-

ralischen Dilemmatafälle überhaupt praktische Rele-

vanz haben. Wissenschafter, die selber autonome 

Maschinen entwickeln, plädieren dafür, der Moraldis-

kussion nicht zu viel Gewicht zu geben. Letztlich 

seien autonome Fahrzeuge sicherer als von Men-

schen aktiv gelenkte Fahrzeuge, wodurch sehr viel 

mehr Menschenleben gerettet werden könnten,  

als in moralischen Dilemmatasituationen verloren  

würden [72]. 
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VI. Fazit und Folgerungen 

Die Automatisierung der Fahrzeuge schreitet voran. 

Sie ist mit vielen Erwartungen verbunden, unter an-

derem auch mit jener nach einer Erhöhung der Ver-

kehrssicherheit. Da viele Unfälle auf Fehler des Len-

kers zurückzuführen sind (z. B. unangepasste Ge-

schwindigkeit, Vortrittsmissachtung), wird von der 

zunehmenden Automatisierung und Vernetzung 

eine deutliche Reduktion der Verkehrsunfälle er-

hofft. Wann und in welchem Ausmass sich diese 

Hoffnung erfüllen wird, ist schwierig zu prognosti-

zieren. Wenn alle (zweispurigen) Motorfahrzeuge 

fahrerlos (Automatisierungsstufe 5) unterwegs sind, 

sind (zumindest theoretisch) alle Unfallursachen auf-

seiten deren Lenker eliminiert. Dann ist mit einer 

deutlichen Steigerung der Verkehrssicherheit zu 

rechnen, auch wenn nicht alle Verkehrstoten verhin-

dert werden können (u. a. aufgrund technischer De-

fekte oder des Verhaltens anderer Verkehrsteilneh-

mender). Die vollständige Marktdurchdringung von 

fahrerlosen Fahrzeugen ist aber noch Jahrzehnte 

entfernt – falls sie denn überhaupt je eintritt. In der 

Übergangsphase bis dahin werden auf den Strassen 

Fahrzeuge unterschiedlicher Automatisierungsstu-

fen fahren. Dabei könnten verschiedene sicher-

heitsrelevante Effekte auftreten: a) positive Ef-

fekte aufgrund verschiedener sicherheitsrelevanter 

FAS (z. B. Notbremsassistenten), b) negative Effekte 

infolge psychologischer Probleme und Verhal-

tensanpassungen der Lenker bei der Nutzung der 

Systeme (z. B. fehlendes Situationsbewusstsein, 

Übervertrauen) und c) negative Effekte wegen Prob-

lemen der Lenker konventioneller Fahrzeuge oder 

anderer Verkehrsteilnehmer (z. B. Radfahrer) bei der 

Interaktion mit selbstfahrenden Fahrzeugen. 

Die Auswirkungen der Automation auf das Ver-

halten des Menschen finden in der Diskussion 

zum automatisierten Fahren vergleichsweise wenig 

Beachtung. Aufgrund der identifizierten möglichen 

negativen Sicherheitseffekte muss unbedingt ver-

stärkt erforscht und analysiert werden, unter wel-

chen Umständen kontraproduktive Effekte beim 

Lenker oder bei anderen Verkehrsteilnehmern auf-

treten und wie sie verhindert werden können. Da-

neben gilt es aus Sicht der Unfallprävention ver-

schiedene weitere Fragen zu klären. Dazu zählen 

fahrzeugtechnische, rechtliche und infrastrukturelle 

Fragen wie auch Fragen bezüglich Datensicherheit. 

Folgende Bereiche haben aus Sicht der bfu Priorität: 

a) Unfallforschung 

Da sich die Automatisierung der Fahrzeuge in ho-

hem Tempo entwickelt, aber selbst für einzelne FAS 

erst wenig Wissen über die Sicherheitseffekte im  

Realverkehr verfügbar ist, kommt der Unfallfor-

schung eine hohe Bedeutung zu. Zum einen sollte 

die Entwicklung verschiedener Sicherheits- und Un-

fallindikatoren im Realverkehr durch ein systemati-

sches Monitoring genau verfolgt werden. Die 

fahrzeugtechnische Ausstattung mit Assistenzsyste-

men muss dabei immer mitberücksichtigt werden. 

Zum anderen sollten Pilotprojekte mit automati-

sierten Fahrzeugen zwingend wissenschaftlich be-

gleitet werden. Dies könnte durch einen entspre-

chenden Anforderungskatalog für Pilotprojekte 

(z. B. zwingende Evaluation durch eine externe 

Stelle) erreicht werden. Im Anforderungskatalog 

könnten auch konkrete technische Forderungen 
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aufgeführt werden, wie beispielsweise die fortlau-

fende Aufzeichnung, wer das Motorfahrzeug steu-

ert (zur Klärung der Schuld). Sowohl beim Monito-

ring wie bei Pilotprojekten sollten die Schwer-

punkte auf psychologische Probleme und negative 

Verhaltensanpassungen der Lenker und auf Interak-

tionen zwischen automatisierten Fahrzeugen und 

anderen Verkehrsteilnehmern (insbesondere vul-

nerablen) gelegt werden. Nach Möglichkeit sollte 

zudem geprüft werden, wie negative Verhaltensfol-

gen minimiert werden können. 

b) Fahrzeug 

Die ergonomische Gestaltung der Systeme und 

der Mensch-Maschine-Schnittstelle (HMI) ist 

wichtig, um psychologischen Problemen des Fahr-

zeugnutzers beim Umgang mit der Automatisation 

vorzubeugen. Die Leistungsmöglichkeiten des 

Menschen müssen bei der Systementwicklung 

zwingend mitberücksichtigt werden. Mensch-

Maschine-Schnittstellen (z. B. Anzeige- und Bedien-

elemente, Interaktionskonzepte, Übergabezeiten) 

müssen systematisch überprüft und empirisch in ih-

ren Auswirkungen auf das Fahrverhalten evaluiert 

werden [45]. Wenn empirisch fundierte Ergebnisse 

vorliegen, könnte zudem geprüft werden, ob eine 

Standardisierung der Schnittstellen sinnvoll wäre. 

Um die Verkehrssicherheit zu erhöhen, sollte auch 

die Kommunikation zwischen Fahrzeugen unterei-

nander und mit der Infrastruktur vorangetrieben 

werden. Automatisierte Fahrzeuge sollten nicht nur 

Gefahren erkennen, sondern auch entsprechende 

Warnungen an andere Fahrzeuge übermitteln kön-

nen. Dies bedingt weitere Fortschritte bei der Ver-

netzung, beispielsweise bezüglich Datenkapazität, 

Datenzugang, Kartografierung und Datenfluss. 

c) Zulassungsbedingungen 

Für automatisierte Fahrzeuge mit umfassenden Fä-

higkeiten bestehen noch kaum Zulassungsregelun-

gen. Dementsprechend sind die Systeme noch nicht 

Bestandteil der fahrzeugtechnischen Prüfung. In Zu-

kunft, wenn der Lenker (voraussichtlich) von seinen 

Überwachungspflichten entlastet wird, müssen ver-

schiedene Anforderungen für die Fahrzeugzulas-

sung überprüft, angepasst oder neu formuliert wer-

den. Unter anderem sollte geklärt werden, welcher 

Sicherheitslevel erreicht sein muss, damit das 

Fahrzeug die Fahraufgaben umfassend übernehmen 

und den Lenker aus der entsprechenden Pflicht ent-

lasten kann. Zudem sollten Vorgaben erlassen wer-

den, dass aufgezeichnet werden muss, wann die 

Maschine und wann der menschliche Lenker die 

Führungsaufgabe übernommen hat (vgl. [14]). 

Bereits heute, unter der aktuellen Fassung des Wiener 

Übereinkommens, sollten jedoch spezifische Zulas-

sungsbedingungen in Erwägung gezogen werden. 

Auf übergeordneter Ebene wäre zu prüfen, ob auf-

grund psychologischer Probleme und negativer Ver-

haltenseffekte bestimmte Systeme generell einge-

schränkt werden oder nur unter bestimmten Bedin-

gungen zugelassen werden sollten (z. B. Komfortsys-

teme der Automatisierungsstufe 2 nur in Kombina-

tion mit umfassenden Notfallsystemen). Auf tieferer 

Ebene ist abzuklären, ob die Zuverlässigkeit der 

Systeme (z. B. Fahrzeugtechnik, Steuerungssoft-

ware) unter den gegebenen Zulassungsbedingungen 

ausreichend gewährleistet werden kann. Dabei sollte 

auch geklärt werden, ob Vorgaben notwendig wä-

ren, wie sich das Fahrzeug verhalten soll, wenn 

der Lenker im Notfall trotz entsprechender Aufforde-

rung die Kontrolle über das Fahrzeug nicht über-

nimmt. 
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Auch manipulative Eingriffe in die IT-Systeme können 

die Sicherheit automatisierter Fahrzeuge gefährden. 

Im Rahmen der Zulassung werden diese Aspekte bis-

her nicht geprüft. Aus Sicht der Unfallprävention ist 

zwingend zu klären, wie die Datensicherheit ge-

währleistet werden kann (z. B. technische Normen 

bzgl. Schnittstellen). 

d) Sensibilisierung und Ausbildung (Education) 

Nicht alle Fahrassistenzsysteme bzw. Automatisie-

rungsstufen sind der Sicherheit gleichermassen zu-

träglich. Potenzielle Käufer sollten deshalb darüber 

informiert werden, welche Systeme besonders si-

cherheitsförderlich sind (z. B. keine Komfortsysteme 

oder nur in Kombination mit Sicherheitssystemen). 

Um negative Verhaltensanpassungen wirksam zu re-

duzieren, sollten die (potenziellen) Nutzer zudem für 

die veränderte Rolle des Fahrzeugführers und 

allfällige psychologische Probleme (z. B. verminderte 

Vigilanz, Übernahmeproblematik) sensibilisiert wer-

den. Gleichzeitig sollte darauf hingearbeitet werden, 

dass die Nutzer ein adäquates mentales Modell 

des Systems entwickeln (z. B. mittels Informationen 

über Funktionsweise und Systemgrenzen). Für be-

stimmte Systeme könnte es zudem angebracht sein, 

spezifische Fahrkurse zu entwickeln (z. B. Üben der 

Kontrollübernahme vom automatisierten in den ma-

nuellen Modus). 

In Bezug auf die Zulassung des Fahrzeugführers 

gilt es ebenfalls einige Fragen zu klären. Konkret ist 

zu prüfen, ob und wie die Fahrausbildung und al-

lenfalls auch das Führerscheinsystem (z. B. spezifi-

sche Führerausweiskategorien je nach Grad der Au-

tomatisierung) angepasst werden müssten. Dabei 

sollte auch geklärt werden, ob für Personen, die be-

reits über einen Führerschein verfügen, eine Zusatz-

ausbildung für das Fahren mit bestimmten Auto-

matisierungsstufen vorgeschrieben werden sollte. 

e) Infrastruktur 

Zurzeit ist noch nicht klar, welche Implikationen das 

vollautomatisierte Fahren für die physische Infra-

struktur hat [17]. Zumindest für teilautomatisierte 

Systeme und die lange Übergangsphase mit kon-

ventionellen und selbstfahrenden Fahrzeugen ist 

aber anzunehmen, dass der Infrastruktur eine wich-

tige Rolle zukommt. In einem ersten Schritt muss 

deshalb geklärt werden, wie die Infrastruktur dies-

bezüglich optimal gestaltet werden kann. So sollte 

beispielsweise untersucht werden, ob für selbstfah-

rende Fahrzeuge eigene Fahrspuren nötig sind  

oder ob es für hochautomatisierte Fahrzeuge spe-

zielle Übernahmeflächen braucht, in denen der 

Lenker die Kontrolle über das Fahrzeug sicher über-

nehmen kann. Zu prüfen wäre auch, ob spezifische 

Minimalanforderungen für die Infrastruktur (z. B. 

gut lesbare Markierungen) angebracht wären und 

wie eine selbsterklärende und fehlertolerante Infra-

struktur für selbstfahrende Fahrzeuge und den 

Mischverkehr auszusehen hat. 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Au-

tomatisierung der Fahrzeuge langfristig ein hohes Si-

cherheitspotenzial aufweist. Damit dieses Potenzial 

ausgeschöpft werden kann und sicherheitsabträgli-

che Effekte verhindert werden, müssen aber ver-

schiedene Rahmenbedingungen gegeben sein bzw. 

spezifische Massnahmen getroffen werden. Der Fo-

kus muss dabei vor allem auf die Automatisierungs-

stufen 2 und 3 sowie auf die Übergangsphase mit 

konventionellen und selbstfahrenden Fahrzeugen 

gelegt werden. Berücksichtigt werden müssen alle 

Aspekte des Systems (Mensch, Fahrzeug, Infrastruk-

tur), ganz besonders aber der Mensch und sein Um-

gang mit der Automatisierung.  
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